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Nach diesem Antrage , den wir der schweizerischen ge¬
meinnützigen Gesellschaft zur Annahme zu empfehlen uns
die Freiheit nehmen , sei es uns zum Schlüsse noch erlaubt,
mit ein paar Worten auf den bereits oben angedeuteten
Zusammenhang des öffentlichen Jrrenwesens mit der
Armenpflege zurückzukommen . Ja , da die gemeinnützige
Gesellschaft sich statutengemäß neben dem Erzichungs-
und Jndustriewesen in der Regel nur noch mit der
Armenpflege befaßt , so sind wir gewissermaßen schuldig,
uns zu rechtfertigen , daß wir die schweizerische Jrrenan-
gelegenheit vor dieselbe bringen.

Man hat die Wahrheit schon oft ausgesprochen , allein
sie kann nicht genug wiederholt werden : Nur der an Leib
oder Seele kranke Mensch ist wirklich arm . Ein kranker
Mann , ein armer Mann . Der Mensch , der gesund an
Leib und Seele ist ( sann niens in corpore snno ) , besitzt
den großen , ja den einzigen Reichthum , den der Sterbliche
hat , — die leiblichen und geistigen Organe der Arbeit.
Arbeit bringt Erwerb ; wer erwirbt , schafft nicht nur
für sich und die Scinigen die Eristenzmittcl , sondern er
kann seinen Nachkommen noch „ Erarbeitetes " — „ Er-
ärbtes " über den Tod hinaus einhändigen . „ Arbeit " und
„Erbe " sind fürwahr in mehr als einer Beziehung sehr
nahe mit einander verwandt . Wo immer der Arme arm ist,
auch wenn er gesunde Arme und einen gesunden Geist hat,
da kann nicht von einer natürlichen Armuth die Rede
sein . Wo der Arme arm bleibt , weil er nur seine Arme
hat , da ist eine künstliche , in krankhaften politischen

und sozialen Verhältnissen liegende ArmuthsPauperis¬
mus ) vorhanden . Gegen diese künstliche Armuth hat die
Gesammtheit , — hat der Staat allerdings selbst einzuschrei¬
ten und Abhülfe zu schaffen . Dieses Einschreiten mnI a 'Zer
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in der Anwendung ganz anderer Mittel bestehen, als in
staatlicher Zentralisirung  der Unterstützung der durch
die künstliche  Armuth in den Nothstand gerathenen Bür¬
ger . Allein auch die Unterstützung der natürlichen  Ar¬
muth darf allgemein und in der Regel nicht staatlich zentra-
lisirt werden , wenn nicht die Zahl der natürlichen Armen
künstlich vermehrt und ein ausgeschämtes , hochmüthigeS
Bettlergeschlecht herangezogen werden soll. Der Grundsatz,
daß die Armenunterstützung eine freiwillige , morali-
sche,  eine Menschen - und Christenpflicht , keine Steuer¬
auslage,  jedenfalls nur eine Zwangspflicht sein soll , die
zunächst Blutsverwandte armen Blutsverwandten , Ge-
schlechtsgenoffenarmen Geschlechtsgenossen , Korporationen
mit Genossengütern armen Korporationsgliedern schuldig
sind , ist nicht nur der uralte , er ist sicherlich auch der beste
und natürlichste . Ja , schon die Bestimmung , daß einer

Es kann gewiß nicht schaden , wenn zu einer Zeit , wo so
häufig der Ruf nach staatlicher Zentralisirung des ArmenwesenS
ertönt , der Wortlaut des Artikels 10t im Landbuch von Uri hier
angeführt wird.

„Art . 101 . Wenn vaterlose Kinder oder solche , die der Vater
wegen eigner Presthaftigkeit nicht erhalten könnte , oder auch andere
gebrechliche , alte , kranke , ihren Unterhalt zu verschaffen ganz un¬
vermögende Personen sind , so sollen dieselben von ihrer Verwandt¬
schaft genährt , erzogen oder verpflegt werden , und zwar die Kinder
bjs in ' s zwölfte Jahr , oder , so alsdann sich selbst den Unterhalt
zu erwerben noch unfähig , auch länger , und bis sich selbst zu
erhalten im Stande sind . Hiefür ist des wettern folgendes festge¬
setzt: a) Obiges solle jederzeit der nächste Verwandtschaftsgrad,
Vatermark , thun müssen , und wenn derselbe , allein dazu nicht
vermöglich , so solle mit BewilligungiSineS ^Raths von Grad zu
Grad weiter gegriffen , und die Witerm dafür angesprochen wer-
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politischen Gemeinde die gesetzliche Pflicht obliege , arme
Gemeindsgenossen nöthigensalls durch Steuern und Teilen

den , wie es die Umstände und das Vermögen der treffenden Ver¬

wandtschaft erfordert , d) Wenn ein oder mehrere Verwandte sich

dessen mit Recht entschütten wollen , und dagegen Recht darschlagen;
so solle der nähere Verwandtschaftsgrad , der das Weitcrgreifen
in die weitern Grade verlangt , die sich rechtlich Beschwerenden

vor Gericht dafür belangen , welches nach Erfordernd der Umstände
darüber rechtlich entscheiden wird . «) Wenn bis zum fünften Grad

Vatermark keine oder nicht hinreichend »ermögliche Verwandte sind;
so solle der fünfte Grad Vatermark nebst der nächsten Verwandt¬

schaft Muttermark dazu genommen werden , und dann sofort Mut¬

termark bis in fünften Grad . In Gemeinden aber , wo wirkliche

aktive Armenpflegen sind , und so lang solche bestehen , mag für
Verwandte , die nach dem Verhältniß ihres Vermögens auch eini¬

gen Beitrag in die Armenpflege geben , nur bis in den dritten
Grad Vaterscits gegriffen , und weitere als im dritten Grad ste¬

hende solche Verwandte nicht mehr angehalten werden , sondern wenn ^

die nähern allein nicht vermögend genug angesehen werden können,

müßte dann die Armenpflege für die ihrigen solche Steuerbedürf-

tigen sorgen , oder statt jener weitern Verwandten das Erforder¬
liche beitragen . U) Wenn jemand solche Kinder einem sie ver¬

pflegenden Verwandten entzöge , wegführte , sie von ihm wegzu¬

laufen oder sich ungebührlich zu betragen verleitete , der soll nach

Umständen scharf bestraft , auch allenfalls zum Ersatz der Verpfle-

gungs - und Erziehungskosten angehalten werden , e ) Wenn einem
solchen Kinde oder andern auf diese Art verpflegten oder besteuerten

Personen durch ein Erb oder auf andere Weise etwas zukommt , .

oder das Kind oder die Person in der Folge sich etwas erwirbt,

so soll den Verwandten für die Steuer oder Verpflegung billiger und

voller Ersatz gethan werden . Es soll nebst dem einer , der ein Kind

untadclhaft gleich einem eigenen erzieht , und ihm zu seinem künf¬
tigen Fortkommen behülflich ist , nach vollem Ersatz der Kosten,

wie obgemeldt , noch mit und neben dem nächsten Berwandtschafts-
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zu unterstützen , ist eine Ausdehnung des Grundsatzes und
gehört der modernen Staatsordnung an . Sie läßt sich nur
durch die Noth und durch die bedauerlichen Umstände recht¬
fertigen , welche im Gefolge des modernen Staates und der
alle Lebens - und Gewerbsverhältniffe durchdringenden Kon¬
kurrenz eingetreten sind.

Um dieAusgabcn und Steuern zu vermindern , welche in
manchen Gemeinden Jahr für Jahr in abschreckender Pro¬
gression sich vermehrten , griffen nun viele Kommunen nach
demArmenhausspstem . Sie griffen aber auch namentlich
darnach , um ihre armen , körperlich presthaften , un¬
heilbaren Kranken  einer - , und um ihre vorhandenen
armen Irren  anderseits besser und wohlfeiler versorgen zu
können . Nach einigen gemachten Erfahrungen sind wir aber
weit entfernt , diesem System der Kommunalarmenhäuser
unbedingt das Wort zu sprechen . Abgesehen davon , daß die

grad , die Verlaiseiischaft desselben , wenn es ohne Leibserben stirbt,
als wie ein Erbglied »liierben mögen , s) Wenn solche Steuer-

oder Unterhaltungsfälle sich ereignen , soll die Verpflegungs - oder
Steucrabtheilung durch das Dorfgcricht oder Waisenamt , wo der
Hülfsbedürftige angesessen ist , veranstaltet werden , und herumzie¬
hende Leute , die keinen bestimmten Ansitz haben , sollen als Ge-

mcindgenossen der Gemeinde betrachtet werden , wo sie zuletzt die
Gemeinderechte genossen und ausgeübt haben . Die Steuer - oder

Verpflegungsabtheilung soll jedesmal dem Rath zur Bestätigung
vorgelegt werden , g) Bei solchen Anlässen ist jedes Dorfgericht

- schuldig dem andern in Aufsuchung der Verwandtschaft , so weit es
durch dortige Tauf - , Ehe - und Todtenbücher geschehen kann , und
in Avifirung derselben zu Zusammentritten unentgeltlich an die
Hand zu gehen . Desgleichen sollen sie auch die Steuer von den

Steuerpflichtigen ihrer Gemeinde unentgeltlich einziehen und dem

betreffenden Dorfgericht oder Waiienamt behändigen , damit die
Armen besser unterstützt und vor Kosten geschont werden.
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vielen Gemeindsarmenhäuser die Zahl der Gemeindsarmen
kaum mit mehr Erfolg vermindern werden , als die vielen
Wirthschaften die Zahl der Zecher und dieFindelhäuser jene
der Findelkinder , ist es für die Sittlichkeit und die Erziehung
meist gefährlich , wenn 60 , 80 bis 100 und noch mehr Perso¬
nen verschiedenen Geschlechts und verschiedenen Alters , wenn
Erwachsene , wenn Kinder , »wenn Verhcirathcte und Unvcr-
heirathete in ein Gebäude zusammengepfercht werden . Ins¬
besondere ist die Versorgung der Waiscnkindcr  in solchen
Gemeindsarmenhäusern und ihr Zusammenleben mit den er¬
wachsenen , leider nicht selten sittlich verdorbenen Armen um
so heilloserund verwerflicher , je untüchtiger oft die , freilich
meist auch ärmlich besoldeten Armenväter sind , denen die
Leitung und Aufsicht über die Armenhäuser obliegt . Sollen
aber neben und zu den Gemeindsarmenhäusern  für
arme Erwachsene auch noch Gemeindswaisenhäuser
für arme Kinder gesondert erbaut , unterhalten , geleitet und
verwaltet werden , so vermindert sich sicherlich derfinanziclle
Vortheil,  der durch die Vertauschung des Armenhaus-
spstems mit dem Spendsystem und der Unterbringung armer
Waisen in einzelnen Familien erzielt werden will , ein Vortheil,
welcher überdicß in ackerbautreibenden Gegenden , in denen die
Armen nicht mit verschiedenen Jndustriearbeiten leicht und
ergiebig beschäftigt werden können , sich weit geringer heraus¬
stellt , als in vorzugsweise industriellen Gemeinden.

Aber, — wird man einwenden — zugegeben , daßdieGe¬
meinden den armen Arbeitsunfähigen und Alters¬
schwachen , den Frauen und Kindern , welche den sie
nährenden Vater verloren,  den vorübergehend kran¬
ken  Armen durch Geld - und Naturalspenden , durch schnellen,
ärztlichen Beistand in den Häusern , durch eigene Armenärzte
nnd unentgeltlich verabfolgte Arzneien u . s. w . ohne Armen-
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Läufer helfen und beibringen können , — wie sollen die
.Gemeinden ohne Armenhäuser die armen Kranken gutver¬
sorgen , bei denen die Hülfe in einem Privathause entweder
gar nicht oder nur mit enormen Kosten möglich ist , oder wo
es sich um körperlich und geistig Unheilbare , z. B.
um tobsüchtige und g emeingefährlichc Irren , um
ekelhafte Körperkranke handelt , deren Verpflegung inPrivat-
wohnungen nach den häuslichen Verhältnissen schlechterdings
unzulässig erscheint ? Wir antworten : Hier eben , aber auch
nur hier sollen die vereinten Kräfte im Staate den Fami¬
lien und Gemeinden in Unterstützung der natürlichen
Armuth durch Gründung und Stiftung von Landesspitä-
leru und Landesirrenanstalten zu Hülfe kommen.
Was diese für zweckmäßige , erfolgreiche Heilung und Pflege
der Kranken leisten , kann ohnehin in Gemeindsarmenhäusern
gar nicht , jedenfalls nicht mit so mäßigen Kosten erzielt wer¬
den . Wenn durch irgend ein Mittel , so wird durch Errich¬
tung von Landesspitälern und Landesirrenanstalten die Ein¬
führung des Kommunalarmenhausspstems , zumal in agrikolen
Gegenden , entbehrlich und die Zinsen vorhandener Gemeinds-
armenfonde können , statt daß letztere selbst ganz oder zum
großen Theil für den Bau und Unterhalt von Armengebäu-
lichkeitcn aufgehen , ungeschmälert zu Milderung materieller
Noth verwendet werden . Dehnt sich die staatliche Zentrali-
sirung des Armenwesens nicht weiter aus , so hä ^ Uan sich
auch keineswegs zu fürchten , daß die Armenverssrgung im
Allgemeinen zur gefährlichen , unmittelbaren L .' ag 's last
werde.

Mitdieser kurzen Erörterung , welcher vorzugsweise unsere
schweizerischen Verhältnisse zu Grunde gelegt sind , glauben
wir gezeigt zu haben , wie eng das Jrrenwesen mit dem Ar>
menwcsen zusammenhängt , wie durch Stiftung zweckmäßiger.
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Zentral - Irren - und Krankenanstalten im angedeuteten be¬
schränkten Sinn auch die Last des Armenwesens in den Ge¬
meinden erleichtert wird , — und wie folglich die gemein¬
nützige Gesellschaft mit keinem , ihrem Zwecke fremden Ge¬
genstand sich beschäftigt , wenn sie zu einem ersten Schritte,
der zu Verbesserungen im öffentlichen Jrrenwesen unsers
Vaterlandes führen kann , so weit es ihr möglich ist , bereit¬
willige Handbietung leistet . Uebrigens weiß man ja , daß
diese Gesellschaft das Terenzische niliiI lliiin -mi n ins nlisnuw
puto — „ von Allem , was auf Menschenwohl sich bezieht,
darf nichts mir fremd bleiben " , — vor andern Vereinen aus
sich längst zum Wahlspruch gemacht hat.

R . bei St . Gallen , im September 1846.
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